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SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EU15 Zu den EU-15 gehören alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor

der sogenannten Ost-Erweiterung im Jahr 2004
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
EU-25 Dazu gehören die EU-15 Staaten sowie die 10 Staaten Estland, Lettland,

Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik,
Ungarn und Zypern

VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
OR Obligationenrecht
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ILO Internationale Arbeitsorganisation
ArG Arbeitsgesetz
ArGV 1 Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
EntsG Entsendegesetz
AZG Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs
AZGV Verordnung zum Arbeitszeitgesetz

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
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AVS Assurance-vieillesse et survivants
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
AC assurance-chômage
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
DFE Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
TAF Tribunal administratif fédéral
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
ESPA Enquête suisse sur la population active
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CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
PME petites et moyennes entreprises
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
UE15 Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark,

Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande et
Suède.

USAM Union suisse des arts et métiers
UE-25 Les pays de l'UE-15 ainsi que Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la

Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la
Slovénie.

SSP syndicats des Services publics
CO Code des obligations
SYMIC système d'information central sur la migration
OIT Organisation internationale du travail
LTr Loi sur le Travail
OLT 1 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
UPS Union Patronale Suisse
LDét Loi sur les travailleurs détachés
LDT Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics
OLDT Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am 10. Dezember wählte die Vereinigte Bundesversammlung den Nachfolger von
Samuel Schmid. Die SVP schlug Christoph Blocher und Ueli Maurer vor, die Fraktionen
FDP/LP sowie CVP/EVP/GLP (letztere allerdings nur mit einer äusserst knappen
Mehrheit) empfahlen Maurer. Die Grünen präsentierten mit Luc Recordon (VD) einen
eigenen Kandidaten. Die SP erklärte, dass sie, wie auch die anderen Regierungsparteien
für die Reintegration der SVP in den Bundesrat sei, aber nicht für Maurer stimmen
würde. Noch vor dem ersten Wahlgang erklärte Nationalrat Hansjörg Walter (svp, TG),
der wusste, dass er von der Linken und einem Teil der CVP viele Stimmen erhalten
würde, dass er eine allfällige Wahl ablehnen würde. Trotzdem erhielt er im ersten
Wahlgang mit 109 die weitaus höchste Stimmenzahl; Maurer kam auf 67, Blocher auf 54
Stimmen und weitere 11 entfielen auf diverse Kandidaten. Für den zweiten Wahlgang
erklärte SVP-Fraktionschef Baader (BL) den Rückzug von Blocher zugunsten von Maurer.
Mit 121 Stimmen blieb aber Walter an der Spitze vor Maurer mit 119 und verfehlte das
absolute Mehr von 122 nur um eine einzige Stimme. Im dritten Wahlgang steigerte sich
Maurer auf 122 Stimmen und erreichte damit genau das absolute Mehr; Walter blieb bei
121. Der 57-jährige Ueli Maurer nahm die Wahl an und erklärte sich erleichtert, dass die
SVP wieder in der Regierung vertreten sei. Er übernahm – da kein amtierender
Bundesrat Veränderungswünsche hatte – auf den 1. Januar 2009 das VBS.

Die SVP war mit der Wahl ihres ehemaligen Parteipräsidenten in die Landesregierung
sehr zufrieden. Sie betonte zwar, dass sie so rasch wie möglich auch den ihr –
gemessen an ihrer Wählerstärke – zustehenden zweiten Sitz wieder zurückhaben wolle.
Die Konkordanz war aber in ihren Augen soweit wieder hergestellt, dass sie ankündigte,
an den zukünftigen Treffen zwischen den Spitzen der Bundesratsparteien und der
Landesregierung (so genannte Von-Wattenwyl-Gespräche) wieder teilnehmen zu
wollen. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

Regierungspolitik

Viermal trafen sich Regierungsmitglieder mit den Parteipräsidenten und
Fraktionsspitzen der Regierungsparteien (CVP, FDP, SP, SVP und BDP) zu den so
genannten traditionellen von-Wattenwyl-Gesprächen. Die regelmässig abgehaltenen
informellen Gespräche tragen den Namen des Hauses in der Berner Altstadt, in dem sie
stattfinden. Im Februar stand die Altersvorsorge 2020 zur Debatte; im Mai sprachen die
Beteiligten über die kurz- und mittelfristigen finanzpolitischen Herausforderungen und
die Unternehmenssteuerreform III; Ende August standen die EU-Dossiers, der
Finanzplatz und erneut die Reform der Altersvorsorge auf der Agenda und im November
waren die bevorstehenden finanzpolitischen Weichenstellungen das Hauptthema der
Gespräche, deren Resultate wie immer geheim blieben. 2

ANDERES
DATUM: 08.11.2013
MARC BÜHLMANN

Wie jedes Jahr trafen sich Mitglieder des Bundesrates mit den Spitzen der
Regierungsparteien zu den von-Wattenwyl-Gesprächen. Mitte Februar waren die
Altersvorsorge und die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative die Themen.
Über die internationalen finanzpolitischen Entwicklungen tauschten sich Bundesrat und
Regierungsparteien Mitte Mai aus. Sowohl am 29. August als auch am 7. November stand
erneut die Masseneinwanderungsinitiative auf der Traktandenliste. Zudem wurden die
Vorschläge für mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung und die Ebola-Epidemie
in Westafrika diskutiert. 3

ANDERES
DATUM: 07.11.2014
MARC BÜHLMANN
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Organisation der Bundesrechtspflege

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werfen in der Regel
keine hohen Wellen. Das Prozedere verläuft jeweils gleich: Ein vakanter Posten wird
ausgeschrieben, die GK lädt Bewerberinnen und Bewerber ein und wählt dann jene
Person aus, die sich nicht nur fachlich eignet, sondern auch hinsichtlich Geschlecht,
Sprache und insbesondere Parteienzugehörigkeit in den einzelnen eidgenössischen
Gerichten am meisten Proportionalität herstellt. Praktisch immer heissen alle
Fraktionen die Empfehlung der GK gut, was die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung schliesslich fast zu einer Alibiübung verkommen lässt. Auch wenn
einzelne Parlamentsmitglieder angehenden Richterinnen und Richtern ab und zu ihre
Stimme verweigern – die Anzahl leerer Stimmen ist jeweils ein Indiz dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat nicht allen Parteien genehm zu sein scheint, wobei
aufgrund des Stimmgeheimnisses freilich nicht klar wird, aus welchen Fraktionen die
Proteste effektiv stammen –, kommt es praktisch nie vor, dass die von der GK
vorgeschlagenen Kandidierenden das absolute Mehr nicht schon in der ersten Runde
deutlich übertreffen.
Der Ersatzwahl für die zurücktretenden Bundesrichter Peter Karlen (svp) und Jean-
Maurice Frésard (sp) gingen nun aber medial begleitete Diskussionen voraus, die das
Potenzial hatten, diese Routine zu gefährden. Stein des Anstosses war die Empfehlung
der GK für die deutschsprachige Vakanz: Obwohl die SVP am Bundesgericht die am
stärksten untervertretene Partei war (-2.43 Stellen), entschied sich die Kommission für
Julia Hänni, die der CVP angehört. Die GK begründete diesen Entscheid nicht nur mit
der besten Bewerbung, sondern auch mit dem geringen Frauenanteil (vor der Wahl bei
38.9 Prozent) und mit dem Umstand, dass die CVP die am zweitstärksten
untervertretene Partei sei (-0.64 Stellen). Gleich drei Fraktionen, nämlich die SVP, die
FDP und die BDP, sprachen sich gegen diese Empfehlung aus und planten, die vakante
Stelle mit einem SVP-Richter zu besetzen. Sie portierten den Berner Verwaltungsrichter
Thomas Müller (svp). Die Empfehlung der GK für den Kandidaten französischer
Muttersprache, Bernard Abrecht (sp), war unbestritten. 
Die Medien wussten zu berichten, dass der Entscheid für Hänni in der GK mittels
Stichentscheid des Präsidenten gefallen sei. Die Wahl sei deshalb brisant, weil die
Nachfolgerin oder der Nachfolger Karlens potenziell in der Zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung eingesetzt werden könnte. In dieser Kammer werden etwa Urteile
zum Ausländerrecht und zu den Beziehungen zur EU, aber auch zum Verhältnis
zwischen Völker- und Landesrecht gefällt. Zudem gehörten zwei der sechs Mitglieder in
dieser Kammer bereits der SVP an. Mit einem dritten Mitglied wären die SVP-Richter
also wohl sehr häufig in der Mehrheit, weil das Gremium zu dritt oder zu fünft
entscheidet. Freilich ist die Zuweisung neuer Richterinnen und Richter zu den
einzelnen Kammern Sache des Bundesgerichts selber. Verschiedene
Parlamentsmitglieder wollten aber kein Risiko eingehen – die Medien berichteten, dass
einige Abgeordnete argwöhnten, die SVP wolle nach dem Scheitern ihrer
Selbstbestimmungsinitiative die wichtige Kammer kurzerhand kapern. Einigen stiess in
der Diskussion zudem sauer auf, dass neben dem Parteienschacher das
Gleichstellungsargument zu kurz komme. Am Tag des Frauenstreiks habe sich die NZZ
gegen eine bestens qualifizierte Frau ausgesprochen, monierte etwa Ruth Humbel (cvp,
AG) via soziale Medien. 
Der SVP-Kandidat Müller sorgte dann mit einem Verzicht auf die Kandidatur dafür, dass
es Mitte Juni nicht zu einer Kampfwahl für den Posten am Bundesgericht kam. In den
Medien wurde kolportiert, dass SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) bei den
anderen Parteien nicht genügend Unterstützung gefunden habe und dass Müller sich
die Wahlchancen für künftige Richterwahlen – bereits im Herbst mussten vier weitere
Vakanzen besetzt werden – habe intakt halten wollen. 
Kurz vor dem Wahlakt verlangte Aeschi das Wort und rechnete vor, dass die
Untervertretung einer Partei am Bundesgericht – statt über 11.5 verfüge die Volkspartei
nun noch lediglich über neun Stellen – seit Einführung der Gerichtskommission im Jahr
2003 noch nie so krass gewesen sei. Von den neun Bundesgerichtsmitgliedern der SVP
seien vier Frauen, weshalb man die Partei auch nicht als «Frauenverhindererin»
bezeichnen könne. Die SVP sei nicht immer glücklich gewesen mit vorgeschlagenen
Richterinnen und Richtern von Mitte-Links, sie habe aber den Parteienproporz stets
mitgetragen. Er warnte vor einem «parteipolitischen Hickhack» im Vorfeld von
Richterwahlen, wenn die Repräsentativität in der Judikative nicht mehr gewährleistet
werde. Zugleich wies er darauf hin, dass sich ihr «absolut ausgewiesener, bestens
qualifizierte Kandidat» Thomas Müller aufgrund des Drucks der anderen Parteien für
die Wahl nicht zur Verfügung stelle. Für die CVP-Fraktion ergriff Leo Müller (cvp, LU)
ebenfalls das Wort und wies darauf hin, dass Parteienproporz auch über längere
Zeiträume eingehalten werden könne. Die Gerichtskommission benötige Spielraum, um

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
MARC BÜHLMANN
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auch andere Kriterien wie eben Geschlecht oder Sprache berücksichtigen zu können. 
Auch bei dieser Wahl schafften die Kandidierenden den Sprung nach Lausanne
schliesslich bereits im ersten Wahlgang. Von den 233 eingelangten Wahlzetteln wurden
aber dennoch deren 60 leer eingelegt und 17 Stimmen entfielen auf Diverse. Julia Hänni
wurde schliesslich mit 151 Stimmen gewählt. Der Name des eigentlich unbestrittenen
Bernard fand sich auf 157 Stimmzetteln.
Nach der Wahl erhob die SVP lauthals Anspruch auf zwei der besagten vier frei
werdenden Posten, von denen je zwei von Angehörigen der SP bzw. der GP besetzt
waren. Insbesondere die GP sei mit zwei Stellen übervertreten, betonte die SVP. 4

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

La Poste a répondu favorablement à la demande de reconnaissance du Syndicat
autonome des postiers (SAP), après que le TAF a confirmé qu’une telle décision relevait
de la seule compétence de l’employeur. Fort de quelque 320 membres, le SAP a ainsi
acquis le statut d’organisation représentative des collaborateurs et d’interlocuteur
légitime de la direction de l’ancienne régie. 5

ANDERES
DATUM: 05.11.2010
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Rétrospective annuelle 2019: Population et travail

Faut-il réviser la loi sur le travail (LTr)? La question a été à plusieurs reprises traitée en
2019 par les organes parlementaires. En début d'année, la CER-CN a été chargée
d'élaborer un projet, afin d'assouplir les conditions encadrant le télétravail. Sa
consœur, la CER-CE, a plaidé pour un modèle spécial annualisé du temps de travail,
après avoir pris connaissance des avis contrastés concernant les avant-projets visant à
introduire un régime de flexibilité partielle dans la LTr et à assouplir l'obligation de
saisie du temps de travail pour le personnel dirigeant et les spécialistes. Malgré son
préavis négatif, le Conseil national a soutenu la position de sa commission de libérer de
l'obligation de saisie du temps de travail les employés de start-up détenant des
participations dans une entreprise. Le Conseil fédéral priait, lui, d'attendre les résultats
de l'évaluation des conséquences des nouvelles règles d'enregistrement de la durée du
travail (art.73a et 73b) introduites en 2015 dans l'Ordonnance relative à la loi sur le
travail (OLT1), avant de procéder à une libéralisation du temps de travail. Alors que
l'Union patronale suisse (UPS) saluait l'élan favorable à la modernisation du droit du
travail, les syndicats ont crié à la déréglementation et menacèrent de lancer un
référendum. 
Quant à la protection en cas de signalement d'irrégularités par le travailleur,
l'adaptation du code des obligations a été rejetée par le Conseil national. Le Conseil
des Etats doit à son tour se prononcer sur la solution «en cascade» élaborée par le
Conseil fédéral.

Le Parlement a également  légiféré pour que la Confédération puisse participer aux
frais de contrôle de l'obligation d'annonce des postes vacants, jusqu'à fin 2023. Après
un an d'application, le premier rapport sur le monitorage de l'exécution de l'obligation
d'annoncer les postes a dressé un bilan plutôt positif de la mesure. En parallèle, le
SECO a publié le quinzième rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'UE, signalant de potentielles difficultés pour la Suisse à
recruter dans le futur de la main-d’œuvre européenne. Contre un éventuel risque de
pénurie de force de travail qualifiée, le Conseil fédéral a arrêté un catalogue de
mesures pour encourager le recrutement de la main-d’œuvre indigène. Le rapport sur
la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
et le rapport sur l'exécution de la Loi sur le travail au noir ont, quant à eux, observé une
amélioration dans la lutte contre le travail au noir et dans la lutte contre les infractions
portant sur les conditions de salaire et de travail. Pour favoriser les contrôles des
conditions de travail des travailleurs détachés en Suisse, le système d'information

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
DIANE PORCELLANA
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central de la migration (SYMIC) sera optimisé. La portée de l'art.2 de la loi sur les
travailleurs détachés sera étendue (LDét),  afin d'obliger les employeurs étrangers,
détachant leurs travailleurs, à respecter les conditions salariales prescrites par une loi
cantonale. Enfin, le Conseil fédéral comparera l'application de la directive sur les
travailleurs détachés avec les mesures d'accompagnement prises en Suisse au titre de
l'accord sur la libre-circulation des personnes, afin de lever les doutes relatifs à
l'application réelle des directives européennes en la matière par les Etats membres de
l'UE. 

Du côté des partenaires sociaux, l'USS a, en écho à la grève des femmes, présenté ses
revendications en faveur des femmes. Alertée par la hausse du travail temporaire
durant les 30 dernières années, elle a réclamé des conditions de travail identiques pour
tous les travailleurs, indépendamment de leur statut. En septembre, elle a exigé une
augmentation générale des salaires de 2%. Quelques mois plus tard, d'autres demandes
foisonnaient de la part des syndicats. L'UPS s'est opposée à la plupart des doléances et
a proposé ses propres solutions. Toutefois, grâce à l'entente des patrons et des
syndicats en marge du centenaire de l'OIT, la Suisse a pu être retirée de la liste noire
des pays violant la Convention en matière de protection contre les licenciements
antisyndicaux. Sans s'accorder, les représentants des travailleurs et des employeurs ont
discuté de l'accord-cadre institutionnel dans une bonne atmosphère. Le Syndicat
suisse des services publics (SSP) a entre autre déploré le jugement du Tribunal fédéral
relatif au cas du licenciement des grévistes de l'hôpital de la Providence, selon lequel la
grève n'avait pas respecté les critères de licéité du droit de grève. La Cour européenne
des droits de l'homme (CEDH) a été sollicitée.

Le thème du marché du travail a particulièrement résonné dans les médias, durant les
mois de mai et juin (3.9% et 2.94% des articles de presse). La place des femmes sur le
marché du travail, les revendications syndicales, l'inscription de la Suisse sur la liste
noire de l'OIT et, les interventions parlementaires traitées lors des sessions de mai et
de juin ont fait couler beaucoup d'encre. 6

Arbeitsmarkt

Letzterem Begehren, das schon mehrmals vom Parlament sowie von den Sozialpartnern
an ihn heran getragen worden war, kam der Bundesrat Ende August entgegen, indem er
ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in die Vernehmlassung gab.
Neben administrativen Erleichterungen für Dienstleistungen im Haushalt und deutlich
schärferen Sanktionen für Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäftigen
(Gefängnisstrafen und Bussen bis 1 Mio Fr.), sieht das Projekt einen verbesserten
Datenaustausch zwischen den Behörden, eine neue, strafrechtlich fassbarere
Definition der Scheinselbständigkeit sowie eine Verstärkung der Kontrollkompetenzen
der paritätischen resp. der tripartiten Kommissionen vor. Während sich die
Gewerkschaften auf der einen Seite, derSGV und der Baumeisterverband (als Vertreter
jener Branchen, in denen die meiste Schwarzarbeit geleistet wird) auf der anderen
Seite hinter die Vorschläge des Bundesrates stellten, legte sich der Arbeitgeberverband
quer. Er wollte nur Kontrollen durch die Kantone und die paritätischen Kommissionen
zulassen. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Die vom Bundesrat geplante Offensive gegen die Schwarzarbeit wurde in der
Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst, insbesondere von der Linken und den
Gewerkschaften. Die bürgerlichen Parteien sowie Arbeitgeberkreise bedauerten, dass
die Ursachen der Schattenwirtschaft zu wenig berücksichtigt wurden; diese lägen bei zu
hohen Steuern und schwerfälligen administrativen Abläufen. Gegen schärfere
Sanktionen hatten die Parteien nichts einzuwenden. Umstritten war hingegen der
Vorschlag, fehlbare Arbeitgeber bis zu fünf Jahren von öffentlichen Aufträgen
auszuschliessen. Die SVP und der Arbeitgeberverband bezeichneten dies als
unverhältnismässig. Demgegenüber fand der Baumeisterverband, die Massnahme sei
nötig, um einen fairen Wettbewerb zu garantieren. Linke und Gewerkschaften
forderten noch höhere Bussen. Im bürgerlichen Lager rief die Einführung tripartiter
Kommissionen Skepsis hervor. FDP und CVP waren der Ansicht, die Überwachung der
Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag sollte allein den Kantonen obliegen. Die Idee, die
Deklaration der Arbeit von Haushalthilfen zu vereinfachen, stiess allgemein auf positives
Echo, doch wollten die Bürgerlichen „Bagatellfälle“ wie das Babysitting davon
ausnehmen. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI
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Mitte Januar unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seinen Gesetzesentwurf zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit, der verschiedene Massnahmen vorsieht, um die
Schwarzarbeit weniger attraktiv zu machen, insbesondere eine Verstärkung der
Kontrollen und eine Verschärfung der Sanktionen. Vorgesehen sind auch
administrative Erleichterungen bei den Sozialversicherungen durch die Einführung
eines vereinfachten Abrechnungsverfahrens für kleinere wirtschaftliche Tätigkeiten
(Arbeiten im Haushalt, vorübergehende oder sehr beschränkte Erwerbsverhältnisse).
Weiter wird die Verpflichtung der Kantone stipuliert, eine kantonale Behörde oder
Kommission mit verstärkten Kontrollkompetenzen zu bezeichnen, mit der Möglichkeit,
die Sozialpartner einzubeziehen. Angestrebt wird eine Vernetzung der
Administrativdaten, verbunden mit der Pflicht, die Resultate der Kontrollen bei den
Arbeitgebern zu veröffentlichen. Im Bereich des Ausländerrechts und in den
Sozialversicherungen werden die Sanktionen für die Beschäftigung nicht gemeldeter
Arbeitskräfte strenger gefasst; zudem wird eine neue Sanktion eingeführt, nämlich die
Möglichkeit des Ausschlusses vom öffentlichen Beschaffungswesen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.01.2002
MARIANNE BENTELI

Wie bereits 1998 gab das EVD die Arbeitsbeschaffungsreserven frei; damit konnten
rund 1000 Unternehmen bisher blockierte Mittel von insgesamt 350 Mio Fr. für
Investitionen einsetzen. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.10.2002
MARIANNE BENTELI

Gegen einen rechtsbürgerlichen Antrag gab der Nationalrat ganz knapp mit 87 zu 86
Stimmen einer parlamentarischen Initiative Dormann, Rosmarie (cvp/pdc, LU) NR/CN
Folge, die eine Regelung der Arbeit auf Abruf verlangt. Die Initiantin machte geltend,
laut der Arbeitskräfteerhebung SAKE arbeiteten rund 160'000 Personen (5% aller
Erwerbstätigen) in dieser prekären Form. 66% seien Frauen, 60% verfügten über kein
garantiertes Minimum an Arbeitsstunden. Es gehe ihr nicht darum, die Arbeit auf Abruf,
die für einen Teil der Frauen auch positive Aspekte habe, zu verhindern, doch es
müssten gesetzliche Leitplanken geschaffen werden, um Missbräuche von Seiten der
Arbeitgeber zu verhindern. Insbesondere fordert die Initiative die Einführung einer
Abrufverpflichtung, einer Ankündigungsfrist und eines vereinbarten Mindestpensums.
Gegen die Annahme der Initiative votierten die geschlossenen Fraktionen von SVP und
LP sowie eine grosse Mehrheit der FDP. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2003
MARIANNE BENTELI

Unter dem Patronat des Seco gründeten im November zahlreiche Unternehmen den
Schweizerischen Verband für betriebliche Gesundheitsförderung. Mit ihrer freiwilligen
und öffentlichen Verpflichtung zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz zeigten die
Firmen ihre Bereitschaft, sich für die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und
Leistungsmotivation ihrer Mitarbeitenden zu engagieren. 12

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 29.11.2003
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hatte 2003 mit knappem Mehr einer von der Linken und der CVP
unterstützten parlamentarischen Initiative Dormann Folge gegeben, welche eine
spezielle gesetzliche Regelung der Arbeit auf Abruf und dabei insbesondere einen
ausgebauten Schutz für die Beschäftigten verlangte. Die WAK-NR beantragte nun,
dieses Ziel sei nicht weiter zu verfolgen und der Vorstoss abzuschreiben. Ein enges
gesetzliches Korsett mit Vorschriften über Minimalbeschäftigung, Entschädigung für die
Zeit, während der sich die Angestellten für eine Arbeit auf Abruf bereit zu halten haben,
frühe Ankündigung von Aufgeboten etc. würde diese Beschäftigungsform für die
Unternehmer derart unattraktiv machen, dass im Endeffekt Arbeitsplätze verloren
gehen und die auf diese Weise Beschäftigten zu Arbeitslosen würden. Die CVP-
Vertreterin Meier-Schatz (SG) wehrte sich vergeblich für die Initiative. Da diesmal nicht
nur die SVP, die FDP und die LP, sondern auch fast die Hälfte der CVP-Fraktion die
Initiative ablehnten, wurde sie mit 101 zu 79 Stimmen abgeschrieben. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER

Die Arbeitskosten variieren stark von Land zu Land. Sie bilden einen Schlüsselindikator
zum Vergleich der Attraktivität der einzelnen Wirtschaftsstandorte. Nicht nur innerhalb
der EU als Ganzes (EU-25), sondern auch zwischen dem Norden und dem Süden der
EU15 bestehen Unterschiede. 2004 betrugen die Arbeitskosten in der Schweiz 32,9 €
pro geleistete Arbeitsstunde. Damit bildet das Land zusammen mit Dänemark (30,7 €)
und Belgien (30,0 €) die Spitzengruppe. Die Nachbarländer der Schweiz, deren
Arbeitskosten das EU-15-Mittel übersteigen (Frankreich, Deutschland und Österreich),

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.05.2006
MARIANNE BENTELI
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verzeichneten Werte zwischen 25 und 28 €. Von den südlichen Ländern der EU-15 mit
unterdurchschnittlichen Arbeitskosten wurde einzig Portugal (9,6 €) durch ein neues
Mitgliedsland der EU-25 übertroffen. 2004 reichte die Bandbreite der Arbeitskosten
der Neumitglieder von 11,1 (Zypern) bis hinunter zu 3,0 € (Lettland). 14

Im April 2014 lancierte die Tessiner SVP die kantonale Volksinitiative «Prima i nostri».
Sie verlangte, die Grundsätze der Masseneinwanderungsinitiative, die am 9. Februar
2014 in einer eidgenössischen Abstimmung angenommen worden war, in der
kantonalen Verfassung zu verankern. Ihre Hauptforderung war die Schaffung eines
Inländervorrangs auf dem Arbeitsmarkt: Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen im
Tessin müssten Arbeitnehmende aus dem Tessin zukünftig vorrangig berücksichtigt
werden, womit gleichzeitig die Einstellung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern
wenn möglich vermieden werden sollte. Zudem zielte die Volksinitiative darauf ab, das
Lohndumping zu reduzieren und zu verhindern, dass Tessiner Arbeitnehmende durch
ausländische ersetzt und deshalb entlassen würden. Zu den Urheberinnen und
Urhebern der Initiative gehörte auch Marco Chiesa (TI, svp) als Mitglied des Grossen
Rats. Die Unterschriftensammlung dauerte vom April bis Juni 2014, anschliessend
reichte das Initiativkomitee 10'991 gültige Unterschriften bei der kantonalen Kanzlei ein;
10'000 waren für das Zustandekommen der Initiative erforderlich. 

Ab Januar 2016 beriet der Tessiner Grosse Rat über das Anliegen und erklärte die
Initiative in einem ersten Schritt als zulässig. Im Juni 2016 debattierte das Parlament
wieder über die Initiative und lehnte sie ab, weil sie als juristisch nicht umsetzbar und
einschneidend erachtet wurde. Um die Initiative umsetzen zu können, wären auch
Änderungen im Bundesrecht nötig. Die Mehrheit des Parlaments nahm hingegen einen
Gegenvorschlag zur Initiative an, der von einem CVP-Vertreter und Mitglied des
Grossen Rates, Fabio Bacchetta-Cattori (TI, cvp), formuliert worden war. Im
Gegenvorschlag wurde ebenfalls der Grundsatz der Bevorzugung von einheimischen
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt, also der Kern der Initiative, aufgenommen.
Laut Bacchetta-Cattori, zitiert in La Regione, vermeide der Gegenvorschlag aber «eine
unnötige Bürokratisierung der Wirtschaft und korrigierte einige Aspekte bezüglich der
Form der entsprechenden Verfassungsänderung». Der Corriere del Ticino nannte den
Gegenvorschlag «wirksamer, prägnanter und zeitgemässer als der von der Initiative
vorgeschlagene Weg». In der Folge nahm der Grosse Rat den Gegenvorschlag mit 34 zu
26 Stimmen an, wobei die befürwortenden Stimmen von Mitgliedern der FDP, der CVP
und der SP stammten.

Am 25. September 2016 stimmte die Tessiner Bevölkerung über die kantonale
Volksinitiative sowie über den Gegenvorschlag ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 44.9
Prozent. Mit 58 Prozent Ja-Stimmen sprach sich die Tessiner Bevölkerung für
Annahme der Initiative aus, während der Gegenvorschlag nur von 37 Prozent der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befürwortet wurde. In der Stichfrage entschieden
sich 52 Prozent der Tessinerinnen und Tessiner für die Initiative. 

Auch die NZZ berichtete, dass ein «Harmonisierungsproblem der entsprechenden
Anpassungen in der Katonsverfassung mit dem übergeordneten Recht» bestehe.
Bundesratssprecher Simonazzi betonte, dass es in der Kompetenz von Bundesrat und
Parlament liege zu entscheiden, ob die kantonale Initiative mit dem Bundesrecht
vereinbar sei. Im August respektive Ende 2017 befürworteten der Bundesrat und das
Parlament die Gewährung der Verfassungsänderung, weil die neuen kantonalen
Bestimmungen nur Ziele vorgeben würden und der Kanton Tessin nur einen geringen
Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Initiative hätte. Im August 2019 reichte die
Tessiner Kantonsregierung schliesslich eine Standesinitiative mit der Forderung ein,
den Artikel 336 des OR so zu ändern, damit Kündigungen im Zusammenhang mit
Lohndumping als missbräuchliche Kündigungen gelten. Dies sollte es dem Kanton Tessin
erlauben, die Initiative schliesslich umzusetzen. National- und Ständerat gaben der
Standesinitiative in den Jahren 2021 und 2022 jedoch keine Folge. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.04.2014
GIADA GIANOLA
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In der Wintersession 2015 beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht
darüber zu verfassen, wie sich die laufenden Automatisierungsprozesse wie die
Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt auswirken. Das diskussionslos gutgeheissene
Postulat Reynard (sp, VS) forderte neben einer nach Beschäftigungsbereichen
gegliederten Chancen-Risiken-Analyse auch, dass untersucht wird, wie sich der Wandel
auf das Sozialversicherungssystem auswirken wird und ob soziale und psychologische
Kosten entstehen werden. 16

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
DAVID ZUMBACH

Suite au passage dans les deux chambres des postulats 15.3854 et 17.3222, le Conseil
fédéral a présenté son rapport relatif aux conséquences de la numérisation sur
l'emploi et les conditions de travail. Les opportunités et les risques futurs de la
numérisation quant au marché de l'emploi, ainsi que les conditions-cadre nécessaires
pour assurer le plein-emploi et la qualité des emplois figurent également dans ce
rapport. Comme principale conséquence liée à la numérisation, celle-ci a engendré une
augmentation des emplois dans les secteurs de haute technologie au détriment des
secteurs à faible technicité. Ainsi, sur le marché du travail, la demande de profils aux
qualifications élevées s'accroît. Une flexibilisation des conditions de travail a également
été constatée en raison de la numérisation. Le rapport révèle, comme opportunités
liées à la numérisation, l'accroissement de la productivité et de la flexibilité, ainsi
qu'une meilleure entrée sur le marché du travail notamment grâce à de nouveaux
modèles de travail. Toutefois, elle causerait également des risques au niveau de la
couverture sociale et de la qualité des emplois (perte). En réponse au postulat 15.3854,
le Conseil fédéral constate que le virage numérique n'a, à ce jour, pas engendré de coût
social et psychologique spécifique. Les effets de la numérisation sur le système des
assurances sociales n'ont pu être prouvés, mais il est possible qu'il y ait des
conséquences dans le futur. Toujours selon le rapport, le marché du travail suisse a su,
jusqu'à présent, s'adapter au phénomène de numérisation. A ce stade, outre
l'assurance de la souplesse du cadre législatif en droit des assurances sociales, il n'y a
pas lieu, pour le Conseil fédéral, de procéder à des modifications législatives majeures.
Par contre, selon lui, il est nécessaire que des mesures soient prises par la
Confédération pour renforcer la formation et développer la coordination entre la
politique du marché du travail et la sécurité sociale. Premièrement, il faut que les
filières de formation soient adaptées afin que soient offertes les compétences
demandées par le marché du travail. Deuxièmement, pour que les travailleurs restent
attractifs sur le marché du travail, l'apprentissage tout au long de la vie est jugé
nécessaire et s'acquière notamment par les formations continues. Le Conseil fédéral
souhaite donc renforcer le système des formations continues particulièrement pour les
travailleurs peu qualifiés et les travailleurs âgés. Outre les mesures relatives à la
formation, le Conseil fédéral charge le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de lui
présenter un rapport analysant les perspectives offertes par une flexibilisation dans le
domaine du droit des assurances sociales avant 2019; cela, dans le but de prévenir et
d'éviter les risques de précarisation de l'emploi et d'un déplacement des charges sur la
collectivité et les finances fédérales. Finalement, afin de mieux évaluer les
développements induits par la numérisation, un monitorage est demandé au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), et l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour mission le
recensement des nouvelles formes de travail dès 2019. Ainsi, des données chiffrées
seront disponibles et apporteront des éclaircissements. 17

BERICHT
DATUM: 08.11.2017
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Das Bundesgericht fällte bezüglich der Überstundenregelung einen
Grundsatzentscheid. Gemäss Arbeitsgesetz Art. 13 muss Überzeit generell mit 25%
Lohnzuschlag entschädigt werden. Bei gewissen Berufskategorien (Büropersonal und
technische Angestellte) gilt dies erst, wenn die Überzeit 60 Stunden pro Kalenderjahr
übersteigt; im gegenseitigen Einverständnis kann die Überzeit auch durch Freizeit von
gleicher Dauer ausgeglichen werden. Nicht zulässig ist hingegen, in einem
Arbeitsvertrag die Entschädigung für Überzeit ganz oder teilweise auszuschliessen. Das
Bundesgericht stützte mit seinem Entscheid den Entschädigungsanspruch einer
Arbeitnehmerin, in deren Arbeitsvertrag Überstunden als unvermeidlich und im Lohn
inbegriffen bezeichnet worden waren. 18

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.08.2000
MARIANNE BENTELI
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Toutefois, afin de sauvegarder leur compétitivité face à l’appréciation du franc suisse,
plusieurs entreprises exportatrices (entre autres Lonza, Bucher, Franke, Arbonia
Forster, Dätwlyer, Alu Menziken et Bühler) ont demandé à leurs employés d’allonger le
temps de travail. Ces mesures se sont réalisées au cas par cas par des accords internes
sur la base du partenariat social. En contrepartie de l’allongement du temps de travail,
ces entreprises se sont engagées à ne pas recourir à des licenciements.
. 19

ANDERES
DATUM: 08.07.2011
LAURENT BERNHARD

Arbeitnehmerschutz

Auf Anfang des Berichtsjahres trat die Richtlinie Nr. 6508 der Eidg.
Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) in Kraft. Damit wurden neu
praktisch alle Betriebe in der Schweiz gesetzlich verpflichtet, das Gefahrenpotential,
dem ihre Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, einzuschätzen und je nach
Resultat geeignete Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit zu treffen. Kritiker
(insbesondere der Kaufmännische Verband Zürich) warfen den neuen Vorschriften vor,
ihre Umsetzung verursache unverhältnismässig hohe Kosten, sei zu sicherheitslastig
und verkenne die wichtigsten Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz (Stress, Mobbing
usw.). 20

ANDERES
DATUM: 26.01.2000
MARIANNE BENTELI

Nach Ansicht des Nationalrats ist der Arbeitnehmerschutz im Bereich der Kündigungen
genügend ausgebaut. Mit jeweils rund 100 gegen etwas mehr als 60 Stimmen
verweigerte er drei parlamentarischen Initiativen Maillard (sp, VD) (03.425, 03.426,
03.427) die Gefolgschaft. Mit seinem ersten Vorstoss wollte Maillard
Massenentlassungen dann als missbräuchlich deklarieren, wenn die vorgeschriebene
Konsultation der Belegschaft wirkungslos ist, weil der Arbeitgeber bereits
unwiderrufliche Verpflichtungen gegenüber Dritten eingegangen ist. Mit einer zweiten
Initiative sollte die Dauer der Anhörung bei Massenentlassungen auf mindestens drei
Wochen angehoben werden. Der Sprecher der vorberatenden Kommission begründete
die Ablehnung damit, dass die Massnahme zu starr und den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zu wenig angepasst wären. Das heutige Recht, das auf die
Treuepflicht zwischen den Sozialpartnern und auf die Rechtsprechung im Einzelfall
abstellt, garantiere den Arbeitnehmenden einen angemessenen Schutz. Erfolgreich
widersetzte sich die Kommission auch dem dritten Vorschlag Maillards, bei
missbräuchlicher Kündigung neben der heute vorgesehenen Entschädigung die
Möglichkeit der Nichtigkeit im Gesetz zu verankern. Das Plenum folgte der
Argumentation der Kommission, wonach im Falle einer Kündigung die Verhältnisse oft
derart zerrüttet sind, dass eine weitere Zusammenarbeit beiden Parteien nicht
zugemutet werden könne. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MARIANNE BENTELI

In der Sondersession vom Mai 2015 befasste sich der Nationalrat mit einer Teilrevision
des Obligationenrechts (OR), mit der die Rechtmässigkeit von Whistleblowing geklärt
und der Schutz von Personen, die an ihrem Arbeitsplatz Unregelmässigkeiten
aufdecken, verbessert werden sollte. Die grosse Kammer folgte dabei dem Antrag ihrer
Rechtskommission (RK-NR) und wies die Vorlage mit 134 zu 49 Stimmen bei 1 Enthaltung
an den Bundesrat zurück. Für die Kommission begründete Nationalrat Jositsch (sp, ZH)
die Rückweisung damit, dass die Vorlage derart kompliziert formuliert sei, dass es
insbesondere für den normalen Rechtsanwender und damit den potenziellen
Whistleblower zu schwierig sei, tatsächlich herauszufinden, wie er sich im konkreten
Fall zu verhalten habe. An der Grundstruktur der Vorlage, insbesondere am
vorgeschlagenen Kaskadenmechanismus und dem Anreiz für die Schaffung interner
Meldestellen, soll der Bundesrat jedoch festhalten. Eine von der SVP unterstützte
Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte indes nicht auf die Vorlage eintreten. Die heutige
Lösung sei besser als das, was vorliege, so Schwander. Stimmt der Ständerat, der in der
ersten Lesung den bundesrätlichen Vorschlag in einigen Punkten angepasst hatte, dem
Nationalrat in der zweiten Beratungsrunde zu, geht das Geschäft definitiv an den
Bundesrat zurück. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2015
DAVID ZUMBACH
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Der Bundesrat muss die Teilrevision des Obligationenrechts (OR), mit der sogenannte
Whistleblower, die Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz aufdecken und melden, besser
geschützt werden sollen, definitiv noch einmal überarbeiten. Der Ständerat folgte
diskussionslos dem Nationalrat, der sich anlässlich der Sondersession vom Mai 2015 für
eine Rückweisung der Vorlage ausgesprochen hatte, weil diese, so Nationalrat Jositsch
(sp, ZH) für die RK-NR, viel zu kompliziert formuliert sei. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat habe zu prüfen, auf welche Weise touristische Transportunternehmen
wie Seilbahnen in arbeitsrechtlicher Hinsicht entlastet werden könnten. Dieser
Meinung war der Ständerat in der Herbstsession 2016 und überwies diskussionslos eine
Postulat seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-SR). Das
Arbeitszeitgesetz (AZG) sei, so Ständerat Wicki (fdp, NW) für die Kommission, für
touristische Betriebe nur partiell geeignet. Er schlug dem Bundesrat vor, das AZG
entweder für touristische Betriebe flexibel anzuwenden oder touristische
Unternehmen aus dessen Geltungsbereich zu entheben. 24

POSTULAT
DATUM: 26.09.2016
DAVID ZUMBACH

Le Conseil fédéral a rendu son rapport en exécution du postulat sur la réduction de
l'assujettissement des entreprises touristiques de transport à la loi sur la durée du
travail (LDT). Il estime que le cadre légal, avec les révisions de la LDT et de l'ordonnance
relative à la loi sur la durée du travail (OLDT), tient compte des préoccupations des
entreprises de transport touristique. Selon lui, il ne faut pas davantage libéraliser et ne
pas exclure les entreprises de transport touristique du champ d'application de la LDT.
Si ces entités devenaient assujetties à la loi sur le travail (LTr), la charge administrative
augmenterait, puisque celles-ci devraient obtenir des autorisations exceptionnelles
plus fréquemment. 25

POSTULAT
DATUM: 29.08.2018
DIANE PORCELLANA

Après le renvoi du projet relatif à la protection en cas de signalement d'irrégularités
par le travailleur au Conseil fédéral, ce dernier a présenté un message additionnel.
Pour apporter plus de clarté, il a révisé la partie sur la procédure de signalement. Le
langage, les formulations et la structure des articles ont été modifiés. Des éléments de
définition ou de concrétisation ont été supprimés. Toutefois, le contenu n'a pas été
révisé, comme le demandait le Parlement. La complexité inhérente à la procédure
demeure.
La CAJ-CN a analysé les nouvelles propositions à l'aune des auditions d'experts en droit
du travail et lors de rencontres avec les partenaires sociaux. Constatant l'effritement du
soutien des partenaires sociaux, elle a proposé, par 19 voix contre 4, de refuser le
projet. Une minorité a appuyé le projet du Conseil fédéral, prônant une réglementation
légale claire en la matière. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.05.2019
DIANE PORCELLANA

En vote d'ensemble, le Conseil national rejette finalement le projet révisé du Conseil
fédéral relatif à la protection en cas de signalement d'irrégularités par le travailleur,
par 144 voix contre 27 et 6 abstentions. Lors des débats parlementaires, les Verts, les
socialistes et les libéraux-radicaux avaient critiqué la complexité et le manque de clarté
de la procédure de dénonciation. Seuls le PDC et le PBD avaient supporté la proposition
de la minorité de la commission qui soutenait le projet du Conseil fédéral. Il était pour
eux nécessaire d'accepter le projet afin d'assurer une sécurité juridique aux
entreprises ainsi qu'aux employées et employés. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
DIANE PORCELLANA

La CAJ-CE propose, par 6 voix contre 2 et 4 abstentions, d'entrer en matière sur le
projet révisé du Conseil fédéral relatif à la protection en cas de signalement
d'irrégularités par le travailleur. Elle soutient les nouvelles propositions du Conseil
fédéral. La solution «en cascade» lui semble appropriée et proportionnée. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.10.2019
DIANE PORCELLANA
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Le Conseil des Etats a soutenu, par 26 voix contre 16, le projet du Conseil fédéral sur
les lanceurs d'alerte. Contrairement à l'avis du Conseil national, les sénatrices et
sénateurs estiment nécessaire de préciser les conditions auxquelles les travailleurs
peuvent signaler des problèmes dans le droit du travail. Comme la CAJ-CE, le Conseil
des Etats juge la solution «en cascade» appropriée et proportionnée. Paul Rechsteiner
(ps, SG) aurait souhaité que les lanceurs d'alertes puissent s'adresser à une autorité,
également s'ils risquent d'être licenciés ou de subir d'autres désavantages que ceux
énoncés dans le projet révisé du Conseil fédéral. Au regret de la gauche, les résiliations
abusives, après une alerte licite, ne seront pas déclarées nulles. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2019
DIANE PORCELLANA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Bei der Revision des Arbeitsgesetzes beantragte Nationalrätin Brunner (sp, GE) eine
zusätzliche Bestimmung, wonach die Arbeitgeber dafür zu sorgen haben, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit keinen
Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumieren müssen. Sie visierte damit vor
allem Animierdamen und Tänzerinnen in Nachtlokalen an. Da der Bundesrat diesem
Antrag sehr positiv gegenüberstand, wurde er praktisch diskussionslos aufgenommen. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1995
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Frühjahrssession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat Hess (bdp, BE)
«Steuererleichterungen und ein Anreizsystem in der IV» im Rahmen der
Weiterentwicklung der IV ab, wie es der Bundesrat im Bericht zu derselben IV-Revision
empfohlen hatte. Das Postulat werde durch die Verstärkung der Zusammenarbeit mit
den Arbeitgebenden und durch die Schaffung verschiedener finanzieller Anreize für
diese erfüllt. 31

POSTULAT
DATUM: 07.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Die Krankenversicherung war auch das Hauptthema der von-Wattenwyl-Gespräche der
vier Bundesratsparteien vor der Wintersession. Die Spitzen von CVP, FDP, SP und SVP
waren sich einig, dass trotz Missbehagen in der Bevölkerung das neue KVG nicht schon
wieder revidiert werden sollte. Einmal mehr wurde festgestellt, dass man vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes den Vollzugsaufwand unterschätzt habe. Daraus leiteten die
Parteien allerdings unterschiedliche Forderungen ab. Während die SP darauf pochte,
dass die Kantone die Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes vermehrt auslösen und
allenfalls dazu gezwungen werden müssten, setzten sich die Bürgerlichen für
Zurückhaltung bei der Erweiterung des Leistungsangebots in der Grundversicherung ein
und erwogen allenfalls eine Erhöhung der Franchisen. Bundesrätin Dreifuss versprach,
das BSV werde inskünftig die Prämien der Krankenkassen nicht nur buchhalterisch
kontrollieren, sondern auch für mehr Transparenz bei der Tarifgestaltung sorgen. Sie
drohte jenen Kantonen, welche die Bundesbeiträge nicht voll ausschöpfen mit einer
Intervention des Bundes, falls nicht mindestens jene Personen in den Genuss von
Verbilligungen kämen, denen dies in der Abstimmungskampagne versprochen worden
sei. 32

ANDERES
DATUM: 09.11.1996
MARIANNE BENTELI
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Verschiedentlich wurden im Berichtsjahr Vorschläge zu Koalitionen von zwei
Bundesratsparteien gemacht. So warb eine überparteiliche Parlamentariergruppe um
FDP-Nationalrat Peter Tschopp (GE) für eine Koalition zwischen FDP und SP, um eine
Öffnung gegenüber Europa zu erreichen. Auch SP-Präsident Peter Bodenmann
äusserte mehrfach den Wunsch einer künftigen «Links-Mitte-Koalition» mit der FDP,
um etwa in der Europafrage und der Drogenpolitik zu Lösungen zu kommen. 
Nach dem nationalen Wahlsieg der Links- und Rechtspole SP und SVP schlug auch CVP-
Präsident Anton Cottier der FDP einen Schulterschluss und damit «einen starken
dritten Pol im bürgerlichen Zentrum» vor, um die gegenseitige Blockierung von SP und
SVP zu überwinden. Die umworbene FDP zeigte sich interessiert, sprach sich jedoch für
pragmatische Lösungen anstelle eines institutionalisierten Miteinanders aus. Sie sehe
weniger eine Tripolarität im Vordergrund, sondern Bipolaritäten mit wechselnden
Allianzen je nach Materie. 33

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.10.1995
EVA MÜLLER

Damit reagierte die FDP auf die These des Wandels vom zwei- zum dreipolaren
Parteiensystem, die im Berichtsjahr vor allem in linken Kreisen die Runde machte und
auch von SP-Präsident Peter Bodenmann vertreten wurde. Gemäss der These wandelt
sich das traditionell in ein mehrheitlich bürgerliches und ein minderheitlich linkes
Lager gespaltene Parteiensystem zunehmend in ein dreipoliges Parteiensystem mit
einem rot-grünen Pol, einem bürgerlichen Zentrum (CVP, FDP) und einer national-
konservativen Rechten (vom Zürcher Flügel dominierte SVP). Diese Rechte politisiere
nicht nur gouvernemental, sondern auch ausgesprochen oppositionell. 34

PARTEICHRONIK
DATUM: 05.11.1995
EVA MÜLLER

Eine Studie zu den Wahlen 95 kam jedoch zum Schluss, dass sich auf der Ebene der
Wählenden keine Annäherung zwischen CVP, FDP und SP erkennen lässt. Nur gerade
beim Thema «Europa» liegt die SP näher bei CVP und FDP als die SVP. Die
hauptsächliche Trennlinie verlaufe aber nach wie vor zwischen der Anhängerschaft der
drei bürgerlichen Bundesratsparteien auf der einen und derjenigen der SP auf der
anderen Seite, also nach einem bipolaren Muster. 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.12.1995
EVA MÜLLER

Vor den eidgenössischen Wahlen erarbeitete eine aus 31 prominenten Parlamentariern
von FDP, CVP, SP und Grünen bestehende «Gruppe Dialog» eine «Erklärung für eine
konsensfähige Erneuerungspolitik», die zu einer Deblockierung der eidgenössischen
Politik beitragen sollte. Als wichtigste politische Ziele der kommenden vier Jahre
postulierte die Gruppe die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Konsolidierung des
sozialen Netzes, das Zugehen auf Europa, die Stabilisierung der Bundesfinanzen, eine
verbesserte Ökoeffizienz sowie eine umfassende Verkehrsreform. 

Nach ihrem Wahlsieg stemmte sich die SP aber etwa gegen die Forderung der
Konsolidierung der Sozialwerke und erklärte sich auch mit der Aussage der «Gruppe
Dialog» nicht einverstanden, dass Zugehörigkeit zur Regierung und fundamentale
Opposition in wesentlichen Fragen der Zukunftsgestaltung unverträglich seien. Sie
präsentierte deshalb Ende November einen weniger rigiden Vorschlag, auf dessen Basis
sich die vier Bundesratsparteien für die neue Legislatur auf eine intensivere
Zusammenarbeit einigten. Die «Erklärung der Bundesratsparteien zur
Zusammenarbeit - auf der Basis konstruktiver Kompromisse» versteht sich nicht als
verbindliches Regierungsprogramm, postuliert aber regelmässige Gespräche und
gemeinsame Arbeitsgruppen mit zeitlich definierten Mandaten, um Lösungen zu
wichtigen politischen Sachfragen zu erarbeiten. Dabei stehen fünf Schwerpunkte im
Vordergrund: Wirtschaft und Arbeit, Sanierung der Bundesfinanzen, Zukunft der
Sozialversicherungen, Beziehungen zur EU sowie Regierungs-, Verwaltungs- und
Verfassungsreform. Jede der Bundesratsparteien hat Anspruch auf zwei Vertreter. Das
Grundsatzpapier hält fest, dass einzelne Parteien im Rahmen der «variablen
Geometrie» ausscheren können (opting out); Sanktionen sind nicht vorgesehen. Bis
Ende Jahr wurden vier prominent besetzte vorparlamentarische Kommissionen
geschaffen: Die Neat-Arbeitsgruppe, die Gruppe Wirtschaft, Konjunktur und
Arbeitsmarkt, die Arbeitsgruppe Migration und die Gruppe Drogenpolitik. 36

PARTEICHRONIK
DATUM: 06.12.1995
EVA MÜLLER
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Im letzten Jahr hatten sich die vier Bundesratsparteien auf eine intensivere
Zusammenarbeit geeinigt. Auch im Berichtsjahr zeigte sich jedoch, dass sie in den
wichtigen Fragen der Finanz-, Wirtschafts-, Ausländer- und Sozialpolitik zerstritten
sind. So bezeichneten die Bürgerlichen die Sanierung der Bundesfinanzen als prioritär
und sprachen sich für eine Stabilisierung der Sozialleistungsquote oder gar einen Abbau
des Sozialstaats aus, während die SP die heutigen Defizite als nicht dramatisch einstufte
und auf einem weiteren Ausbau des Sozialstaats bestand. Die SVP stand mit ihrer
Volksinitiative «Gegen die illegale Einwanderung» und mit ihrem Nein zur Verwaltungs-
und Regierungsreform allein auf weiter Flur. 37

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.08.1996
EVA MÜLLER

Gegen Ende des Jahres äusserten FDP und SVP Zweifel an der Verlässlichkeit der CVP
als bürgerliche Partnerin und warfen ihr einen Linksrutsch vor. Dabei bezogen sie sich
insbesondere auf den Investitionsbonus zur Ankurbelung der Wirtschaft und auf die
Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta, für die sich die CVP zusammen mit der SP
aussprach. Weiter kritisierten FDP und SVP den CVP-Widerstand gegen das SBB-
Lohnopfer und insbesondere das sozialpolitisch begründete CVP-Nein zum revidierten
Arbeitsgesetz. Während die SP die Entscheide der CVP begrüsste, pochte diese auf
eine «eigenständige Zentrumspolitik»; einen Linksrutsch bestritt sie. 38

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.12.1996
EVA MÜLLER

Insbesondere aufgrund ihrer Haltung im Bereich der bilateralen Verhandlungen warfen
SP, CVP und FDP der SVP vor, «nicht mehr bündnisfähig» zu sein. Die SVP trug die
Verhandlungen im Berichtsjahr offiziell zwar weiterhin mit, gleichzeitig sprach sie sich
aber gegen die Aufhebung der 28-Tonnen-Limite bei Lastwagen sowie gegen die
Schwerverkehrsabgabe und den freien Personenverkehr aus und drohte mit
Referenden. Die FDP mahnte die SVP per Pressedienst, «sich auf ihre einstigen
Qualitäten als bürgerliche Partnerin, die Verantwortung übernahm, zu besinnen». 39

PARTEICHRONIK
DATUM: 15.07.1997
EVA MÜLLER

Auch im Berichtsjahr herrschte zwischen den Regierungsparteien in wichtigen Fragen
keine Einigkeit, wobei wechselweise SP und SVP ausscherten. Dies zeigte sich auch bei
den Volksabstimmungen: Während sich FDP und CVP in allen Fällen regierungstreu
gaben, scherte die SP bei ihrer eigenen Initiative «Für ein Verbot der
Kriegsmaterialausfuhr» und beim dringlichen Bundesbeschluss zur
Arbeitslosenversicherung aus. Die SVP wollte in der Drogenpolitik nichts vom offiziellen
Regierungskurs wissen und befürwortete die restriktive Volksinitiative «Jugend ohne
Drogen». Ausserdem nahm die SVP als einzige Regierungspartei in der im Berichtsjahr
neu aufgelebten Diskussion über eine Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
eine restriktive Position ein. Die SP wiederum wehrte sich als einzige Bundesratspartei
gegen Abstriche im Sozialbereich und gegen den vom Bundesrat aufgestellten Fahrplan
für die Sanierung der Bundesfinanzen. 40

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.12.1997
EVA MÜLLER

Auch im Berichtsjahr herrschte zwischen den Regierungsparteien in wichtigen Fragen
keine Einigkeit, was sich auch bei den eidgenössischen Abstimmungen zeigte. Bei den
zehn durchgeführten Volksabstimmungen waren die vier Bundesratsparteien bloss bei
der Revision des Arbeitsgesetzes sowie beim befristeten Getreideartikel einer Meinung
(1997: 2 von 5). Während die CVP und die FDP bei allen Vorlagen der Empfehlung von
Bundesrat und Parlament folgten, scherte die SVP in der Verkehrspolitik (LSVA,
Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte) aus, die SP beim Haushaltsziel 2001, bei der
Gen-Schutz-Initiative, bei der AHV-Auffanginitiative sowie bei den Volksinitiativen
«S.o.S. Schweiz ohne Schnüffelpolizei» und «für eine vernünftige Drogenpolitik».
Zusätzlich beschloss sie Stimmfreigabe bei der Kleinbauern-Initiative. Das Volk verhielt
sich bei jeder Abstimmung regierungstreu. 41

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 29.11.1998
URS BEER

In der Finanzpolitik einigten sich die Regierungsparteien nach zähem Ringen auf einen
Kompromiss zur Verabschiedung des Stabilisierungsprogramms 98, welches zur
Sanierung des Bundeshaushalts Einsparungen von 2 Mia CHF und Mehreinnahmen von
20 Mio CHF bringen sollte. Umstritten waren von Anfang an die Sparmassnahmen im
Sozialbereich sowie die Frage von zusätzlichen Einnahmen. Die SP hatte sich vehement
gegen Einsparungen bei der AHV und ALV eingesetzt und gefordert, dass die
Haushaltssanierung auch durch Mehreinnahmen, etwa durch die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer erfolgen sollte. Auf bürgerlicher Seite war die Bereitschaft zur

PARTEICHRONIK
DATUM: 14.12.1998
URS BEER
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Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein: FDP und CVP waren zwar mit dem
Bundesrat darin einig, das dritte ALV-Lohnprozent weiterzuführen und den Plafond für
das zweite Lohnprozent zu erhöhen, darüber hinaus kamen neue Abgaben nur in Frage,
wenn der Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle
kompensiert werden müssten. Die SVP wendete sich ausser beim zusätzlichen
Mehrwertsteuerprozent für die Sozialversicherungen generell gegen neue Steuern. 
Die erste ernsthafte Bewährungsprobe für den Zusammenhalt des runden Tisches
erfolgte, als die SP zusammen mit den Gewerkschaften am Nein zum Haushaltsziel 2001
festhielten, was ihnen heftige Kritik von bürgerlicher Seite einbrachte. Umgekehrt
stellten zahlreiche bürgerliche Parlamentarier durch ihren Eintritt in das Pro-Komitee
der Wohneigentumsinitiative den runden Tisch in Frage, nachdem vorgängig
beschlossen worden war, die Volksinitiative «Wohneigentum für alle» des
Hauseigentümerverbandes abzulehnen und auf einen Gegenvorschlag bis zum Ausgleich
der Bundesfinanzen zu verzichten. Die SVP gab zu dieser Initiative die Ja-Parole aus. 42

Grosse Parteien

Dem Vorwurf insbesondere der CVP und der FDP, dass die SVP als Regierungs- und
gleichzeitige Oppositionspartei ein Doppelspiel betreibe, begegnete die SVP mit einem
Parteitag in Holziken (AG) unter dem Titel «Zukunft der SVP - Opposition oder
Regierungspartei?». Dabei sprach sie sich klar für ein Verbleiben in der Regierung
aus. 43

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.08.1995
EVA MÜLLER

Die in den letzten Jahren wenig erfolgreiche CVP bekundigte den klaren Willen, ihren
Rang als drittstärkste Partei vor der SVP zu verteidigen und den 1994 begonnenen
parteiinternen Erneuerungsprozess zu vertiefen und zu beschleunigen. Drei
Arbeitsgruppen gingen ans Werk; sie befassten sich mit der Zukunft der Partei (Gruppe
Eugen David), mit der Programmatik (Gruppe Bruno Frick) und mit den eigentlichen
Parteistrukturen (Gruppe Adalbert Durrer). 
Gestützt auf deren Vorarbeit wurden im November an einem Parteitag in Biel
inhaltliche und organisatorische Neuerungen verabschiedet. Programmatisch
präsentierte sich die CVP als jene aktive Gegenkraft zu den Parteien, die die Schweiz
polarisierten und lähmten und betonte ihren Führungsanspruch im politischen
Zentrum. Von der Rolle der Mehrheitsbeschafferin will sie wegkommen und vermehrt
eigenständige Positionen erarbeiten. Im Wirtschaftsbereich reklamierte die CVP
bezüglich der KMU-Politik (kleine und mittlere Unternehmen) die Führungsrolle; sie will
ausserdem zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen einen neuen
«contrat social» initiieren. 
Als zweiten Schwerpunkt nannte die Partei die soziale und familiäre Sicherheit. Die
Delegierten sprachen sich für Kinderzulagen von mindestens 200 CHF pro Monat aus
sowie - gegen den Widerstand des Wirtschaftsflügels - für die Schaffung einer
Mutterschaftsversicherung für Mütter im unteren und mittleren Einkommensbereich.
Diese soll ohne zusätzliche Lohnprozente über die Erwerbsersatzordnung finanziert
werden. Andererseits sprach sich die CVP für eine Stabilisierung der schweizerischen
Sozialleistungsquote auf dem heutigen Niveau aus. Ein allfälliger Ausbau einzelner
Sozialwerke müsste folglich bei anderen kompensiert werden. Ihre Haltung gegenüber
dem europäischen Einigungsprozess will die CVP 1997 endgültig klären.

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.11.1996
EVA MÜLLER

Linke und ökologische Parteien

PdA-Präsidentin Christiane Jaquet-Berger (VD) sprach sich am Parteitag in Le Locle
gegen eine Politik der «Runden Tische» aus und kritisierte damit die SP, die sich aus
ihrer Sicht viel zu kompromissbereit verhalte. Die Delegierten sprachen sich in einer
Resolution gegen das New Public Management und die Privatisierungsbestrebungen
bei den öffentlichen Diensten aus. 44

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

In der Volksabstimmung vom 1. Dezember über die Revision des Arbeitsgesetzes sahen
die Arbeitgeber eine Nagelprobe für die Bereitschaft der Schweizer Bürgerinnen und
Bürger, sich an die neuen Gegebenheiten eines globalisierten Marktes anzupassen.
Gross war denn auch die Enttäuschung, als die von Gewerkschaften, der politischen
Linken und den Kirchen angeführte Opposition gegen eine Lockerung der
Arbeitszeitbestimmungen eine deutliche Mehrheit hinter sich sammeln konnte. 45

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 01.12.1996
HANS HIRTER

Arbeitgeber

Der Arbeitgeberverband veröffentlichte im Frühling eine Liste mit 400 Frauen, die sich
für ein Verwaltungsratsmandat eignen. 200 davon waren zu jener Zeit bereits in einem
Verwaltungsrat bei einem grösseren Schweizer Unternehmen tätig. Die weiteren 200
Frauen könnten gemäss Arbeitgeberverband aufgrund ihres Leistungsausweises als
Verwaltungsrätinnen für ein Unternehmen mit mehr als CHF 100 Mio. Umsatz oder 400
Mitarbeitenden in Betracht gezogen werden und seien für Anfragen offen. Gemäss
einer im Jahr 2013 durchgeführten Umfrage hätten etliche Verwaltungsratspräsidenten
angegeben, den Frauenanteil in ihren Gremien erhöhen zu wollen. Die Liste solle nun
das weitverbreitete Argument entkräften, es würde nicht genügend qualifizierte Frauen
für die Besetzung von Verwaltungsräten geben, hiess es von Seiten des
Arbeitgeberverbands. 

Die Publikation ist insbesondere vor dem Hintergrund der Forderung nach einer
Frauenquote zu sehen. Der Bundesrat will im Zuge der Aktienrechtsrevision für grosse
börsenkotierte Unternehmen eine Geschlechterquote von 30 Prozent einführen.
Demnach sollen weder Frauen noch Männer mit weniger als 30 Prozent im
Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung vertreten sein. Die publizierte Liste des
Arbeitgeberverbands sollte der bundesrätlichen Regulierungsabsicht den Wind aus den
Segeln nehmen. Gemäss dem jährlich publizierten Schilling-Report betrug Ende 2014
der Frauenanteil in den Verwaltungsräten der hundert grössten Schweizer
Unternehmen 15 Prozent und hat damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei
Prozentpunkte zugenommen. Anders sieht es in den Geschäftsleitungen der hundert
grössten Schweizer Unternehmen aus: Der Frauenanteil betrug dort Ende 2014 lediglich
sechs Prozent. 46
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